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(Junges Quartier Obersendling) 

Beschluss:

Ziffer 1 neu: Das Kommunalreferat wird beauftragt das Immobilienobjekt der 

DIC („MSREF FF Südwest Objekt München 1 GmbH“) der 

Schertlinstraße 8 für die Module 2,3, 4 und Mitte zu den verein-

barten Konditionen anzumieten. 

Das Sozialreferat und das Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung werden beauftragt ein Planungskonzept vorzu-

legen, mit dem das Vorhaben in die anstehende planerische 

Gesamtentwicklung des Gewerbebandes Obersendling 

eingepasst werden kann, insbesondere wie die beabsich-

tigte Binnenmischung aus Wohnen und Gewerbe sowie eine

eventuelle städtebauliche Sanierung für das Gebiet 

offengehalten wird. 

Ziffer 2 – 8: wie Antrag der Referentin

Ziffer 9 geändert: Der interimsweisen Standortverlagerung für das Café Netzwerk 

(derzeit situiert in der Berufsschule Luisenstraße) in Trägerschaft

des KJR München Stadt während der Umbauarbeiten für die 

Berufsschulen Luisenstraße 9 – 11 und bis zur Klärung, ob ein 

Rückumzug in die Luisenstraße möglich ist oder ein neuer  

Standort gefunden ist, wird zugestimmt. Das Sozialreferat wird 

beauftragt, für das Café Netzwerk gemeinsam mit dem 

Referat für Bildung und Sport einen neuen Standort in oder 

an den Schulen an der Luisenstraße für den Zeitraum nach 

der Sanierung zu suchen. Für den Standort in Obersendling 

ist parallel ein entsprechender Beschluss einzubringen. 
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Ziffer 10 neu: Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, bei den 

Planungen der Generalsanierung für das Berufsschul-

zentrum Luisenstraße Räume für die überregionale und 

schulbezogene offene Jugendarbeit des Café Netzwerk ein-

zuplanen, mit dem Ziel, diese mindestens in der bisherigen 

Größenordnung im Raumbestand der Schulanlage 

planerisch vorzuhalten. 

Ziffer 11 – 26 neu: wie Ziffer 10 – 25 im Antrag der Referentin

Die endgültige Beschlussfassung erfolgt in der Vollversammlung des Stadtrats. 


